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G e s e t z
zur Änderung des

Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes*)

Vom 17. März 2010

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Niedersächsische Verwaltungskostengesetz in der Fas-
sung vom 25. April 2007 (Nds. GVBl. S. 172), geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2007 (Nds. GVBl.
S. 775), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5 wird am Ende der Punkt durch ein Kom-
ma ersetzt.

b) Es wird die folgende Nummer 6 angefügt:

„6. bei Amtshandlungen, die Anlagen betreffen, welche
zur dauernden Lagerung radioaktiver Abfälle be-
stimmt sind oder bestimmt waren.“

2. § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Enthält ein Rechtsakt der Europäischen Gemein-
schaft Vorschriften zu Gebühren, so sind die Gebühren in
den Gebührenordnungen nach Maßgabe des Rechtsaktes
und, soweit dieser es zulässt, ergänzend nach Maßgabe des
Absatzes 2 festzusetzen.“

*) Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006
über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36).

3. In § 14 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Behörden des Lan-
des“ durch die Worte „einer Landesbehörde oder im über-
tragenen Wirkungskreis von einer Gebietskörperschaft oder
einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts“ ersetzt.

4. Es wird der folgende neue § 16 eingefügt:

„§ 16

Beglaubigung und Beurkundung von Erklärungen 
über die Angleichung von Familiennamen und Vornamen

Abweichend von § 43 Abs. 1 Satz 2 des Personenstands-
gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 17. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2586), werden für die Beglaubigung und
die Beurkundung von Erklärungen über die Angleichung
von Familiennamen und Vornamen nach Artikel 47 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der
Fassung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I
S. 1061), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 24. September 2009 (BGBl. I S. 3145), Kosten (Gebüh-
ren und Auslagen) erhoben.“

Artikel 2
1Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in

Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 1 Nr. 2 mit Wir-
kung vom 28. Dezember 2009 in Kraft. 

Hannover, den 17. März 2010

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian  W u l f f
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G e s e t z
zum Dreizehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Vom 17. März 2010

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 30. Oktober/20. November 2009 unterzeichneten
Dreizehnten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher
Staatsverträge (Dreizehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)
wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) 1Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 3 Abs. 2 Satz 1
am 1. April 2010 in Kraft. 2Wird der Staatsvertrag nach sei-
nem Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos, so wird dies bis
zum 30. April 2010 im Niedersächsischen Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt bekannt gemacht.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 17. März 2010

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian  W u l f f
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Dreizehnter Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Dreizehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen, zugleich zur Umsetzung der Richtlinie 2007/65/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezem-
ber 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates
zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernseh-
tätigkeit, nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt
geändert durch den Zwölften Rundfunkänderungsstaatsver-
trag vom 18. Dezember 2008, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) § 7 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten“.

b) Es wird folgender neuer § 7 a eingefügt:

„§ 7 a Einfügung von Werbung und Teleshopping“.

c) § 15 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 15 Zulässige Produktplatzierung“.

d) § 44 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 44 Zulässige Produktplatzierung“.

e) § 45 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 45 Dauer der Fernsehwerbung“.

f) § 45 a wird wie folgt neu gefasst:

„§ 45 a Teleshopping-Fenster und Eigenwerbekanäle“.

g) § 45 b wird gestrichen.

h) § 58 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 58 Werbung, Sponsoring, fernsehähnliche Tele-
medien, Gewinnspiele“.

i) § 63 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 63 Übergangsbestimmung für Produktplatzierun-
gen“.

j) Es wird folgender neuer § 64 eingefügt:

„§ 64 Regelung für Bayern“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

„(3) Für Fernsehveranstalter, sofern sie nicht bereits
aufgrund der Niederlassung deutscher Rechtshoheit

unterliegen, gelten dieser Staatsvertrag und die landes-
rechtlichen Vorschriften auch, wenn eine in Deutsch-
land gelegene Satelliten-Bodenstation für die Aufwärts-
strecke genutzt wird. Ohne eine Satelliten-Bodenstation
für die Aufwärtsstrecke in einem Staat innerhalb des
Geltungsbereichs der Richtlinie 89/552/EWG des Rates
vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (ABl. L 298
vom 17. Oktober 1989, S. 23), zuletzt geändert durch
Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung
der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinie-
rung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernseh-
tätigkeit (ABl. L 332 vom 18. Dezember 2007, S. 27)
— Richtlinie 89/552/EWG — ist deutsches Recht auch
anwendbar bei der Nutzung einer Deutschland zuge-
wiesenen Satelliten-Übertragungskapazität. Dies gilt
nicht für Angebote, die 

1. ausschließlich zum Empfang in Drittländern be-
stimmt sind

und

2. nicht unmittelbar oder mittelbar von der Allgemein-
heit mit handelsüblichen Verbraucherendgeräten
in einem Staat innerhalb des Geltungsbereichs der
Richtlinie 89/552/EWG empfangen werden.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 4.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 7 wird wie folgt neu gefasst:

„7. Werbung jede Äußerung bei der Ausübung
eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder
freien Berufs, die im Rundfunk von einem
öffentlich-rechtlichen oder einem privaten
Veranstalter oder einer natürlichen Person
entweder gegen Entgelt oder eine ähnliche
Gegenleistung oder als Eigenwerbung gesen-
det wird, mit dem Ziel, den Absatz von Waren
oder die Erbringung von Dienstleistungen,
einschließlich unbeweglicher Sachen, Rech-
te und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu
fördern. § 7 Abs. 9 bleibt unberührt,“.

bb) Nummer 8 wird wie folgt neu gefasst:

„8. Schleichwerbung die Erwähnung oder Dar-
stellung von Waren, Dienstleistungen, Namen,
Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers
von Waren oder eines Erbringers von Dienst-
leistungen in Sendungen, wenn sie vom Ver-
anstalter absichtlich zu Werbezwecken vor-
gesehen ist und mangels Kennzeichnung
die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentli-
chen Zweckes dieser Erwähnung oder Dar-
stellung irreführen kann. Eine Erwähnung
oder Darstellung gilt insbesondere dann als
zu Werbezwecken beabsichtigt, wenn sie
gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleis-
tung erfolgt,“.

cc) Es wird folgende neue Nummer 11 eingefügt:

„11. Produktplatzierung die gekennzeichnete Er-
wähnung oder Darstellung von Waren, Dienst-
leistungen, Namen, Marken, Tätigkeiten eines
Herstellers von Waren oder eines Erbringers
von Dienstleistungen in Sendungen gegen
Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung



Nds. GVBl. Nr. 8/2010, ausgegeben am 19. 3. 2010

137

mit dem Ziel der Absatzförderung. Die kos-
tenlose Bereitstellung von Waren oder Dienst-
leistungen ist Produktplatzierung, sofern die
betreffende Ware oder Dienstleistung von
bedeutendem Wert ist,“.

dd) Die bisherigen Nummern 11 bis 19 werden die
neuen Nummern 12 bis 20.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird das Komma durch das Wort
„oder“ ersetzt.

bb) In Nummer 5 wird das Wort „oder“ durch einen
Punkt ersetzt.

cc) Nummer 6 wird gestrichen.

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„§ 7

Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten“.

b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht

1. die Menschenwürde verletzen,

2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse
oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Reli-
gion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexuel-
ler Orientierung beinhalten oder fördern,

3. irreführen oder den Interessen der Verbraucher
schaden oder

4. Verhaltensweisen fördern, die die Gesundheit
oder Sicherheit sowie in hohem Maße den Schutz
der Umwelt gefährden.“

c) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Werbung und Teleshopping müssen als solche
leicht erkennbar und vom redaktionellen Inhalt unter-
scheidbar sein. In der Werbung und im Teleshopping
dürfen keine Techniken der unterschwelligen Beein-
flussung eingesetzt werden. Auch bei Einsatz neuer
Werbetechniken müssen Werbung und Teleshopping
dem Medium angemessen durch optische oder akusti-
sche Mittel oder räumlich eindeutig von anderen Sen-
dungsteilen abgesetzt sein.“

d) Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 7 a Abs. 1 gilt entsprechend.“

e) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird gestrichen.

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die neuen
Sätze 1 und 2.

cc) Der bisherige Satz 4 wird der neue Satz 3 und wie
folgt gefasst:

„Satz 1 gilt auch für Teleshopping.“

f) Es wird folgender neuer Absatz 7 eingefügt:

„(7) Schleichwerbung, Produkt- und Themenplatzie-
rung sowie entsprechende Praktiken sind unzulässig.
Soweit in den §§ 15 und 44 Ausnahmen zugelassen
sind, muss Produktplatzierung folgende Voraussetzun-
gen erfüllen:

1. Die redaktionelle Verantwortung und Unabhängig-
keit hinsichtlich Inhalt und Sendeplatz müssen
unbeeinträchtigt bleiben,

2. die Produktplatzierung darf nicht unmittelbar zu
Kauf, Miete oder Pacht von Waren oder Dienstleis-
tungen auffordern, insbesondere nicht durch spe-
zielle verkaufsfördernde Hinweise auf diese Waren
oder Dienstleistungen, und

3. das Produkt darf nicht zu stark herausgestellt wer-
den; dies gilt auch für kostenlos zur Verfügung ge-
stellte geringwertige Güter.

Auf eine Produktplatzierung ist eindeutig hinzuwei-
sen. Sie ist zu Beginn und zum Ende einer Sendung
sowie bei deren Fortsetzung nach einer Werbeunter-
brechung oder im Hörfunk durch einen gleichwertigen
Hinweis angemessen zu kennzeichnen. Die Kenn-
zeichnungspflicht entfällt für Sendungen, die nicht
vom Veranstalter selbst oder von einem mit dem Ver-
anstalter verbundenen Unternehmen produziert oder
in Auftrag gegeben worden sind, wenn nicht mit zu-
mutbarem Aufwand ermittelbar ist, ob Produktplat-
zierung enthalten ist; hierauf ist hinzuweisen. Die in
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und die Landesmedienanstalten le-
gen eine einheitliche Kennzeichnung fest.“

g) Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden die neuen Ab-
sätze 8 und 9.

h) Es wird folgender neuer Absatz 10 angefügt:

„(10) Werbung und Teleshopping für alkoholische
Getränke dürfen den übermäßigen Genuss solcher Ge-
tränke nicht fördern.“

i) Es wird folgender neuer Absatz 11 angefügt:

„(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten auch für Teleshop-
pingkanäle.“

5. Es wird folgender neuer § 7 a eingefügt:

„§ 7 a

Einfügung von Werbung und Teleshopping

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendun-
gen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder Tele-
shopping-Spots unterbrochen werden.

(2) Einzeln gesendete Werbe- und Teleshopping-Spots im
Fernsehen müssen die Ausnahme bleiben; dies gilt nicht
bei der Übertragung von Sportveranstaltungen. Die Ein-
fügung von Werbe- oder Teleshopping-Spots im Fernse-
hen darf den Zusammenhang von Sendungen unter
Berücksichtigung der natürlichen Sendeunterbrechun-
gen sowie der Dauer und der Art der Sendung nicht beein-
trächtigen noch die Rechte von Rechteinhabern verletzen.

(3) Filme mit Ausnahme von Serien, Reihen und Doku-
mentarfilmen sowie Kinofilme und Nachrichtensen-
dungen dürfen für jeden programmierten Zeitraum von
mindestens 30 Minuten einmal für Fernsehwerbung oder
Teleshopping unterbrochen werden.

(4) Richten sich Werbung oder Teleshopping-Spots in
einem Fernsehprogramm eigens und häufig an Zuschauer
eines anderen Staates, der das Europäische Übereinkom-
men über das grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert
hat und nicht Mitglied der Europäischen Union ist, so
dürfen die für die Fernsehwerbung oder das Teleshopping
dort geltenden Vorschriften nicht umgangen werden.
Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften dieses Staatsver-
trages über die Werbung oder das Teleshopping strenger
sind als jene Vorschriften, die in dem betreffenden Staat
gelten, ferner nicht, wenn mit dem betroffenen Staat
Übereinkünfte auf diesem Gebiet geschlossen wurden.“

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Kürze“ die Wör-
ter „und in angemessener Weise“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Marke“ ein
Komma und die Wörter „ein anderes Symbol des
Sponsors, ein Hinweis auf seine Produkte oder
Dienstleistungen oder ein entsprechendes unter-
scheidungskräftiges Zeichen“ eingefügt.
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b) In Absatz 2 wird vor dem Wort „Verantwortung“ das
Wort „redaktionelle“ eingefügt und die Wörter „die re-
daktionelle“ vor dem Wort „Unabhängigkeit“ werden
gestrichen.

c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Herstellung“ die
Wörter „oder der Verkauf“ eingefügt.

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „zum politischen Zeit-
geschehen“ durch die Wörter „zur politischen
Information“ ersetzt.

bb) Es wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

„In Kindersendungen und Sendungen religiösen
Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos unter-
sagt.“

e) Es wird folgender neuer Absatz 8 angefügt:

„(8) § 7 Abs. 1, 3 und Abs. 8 bis 10 gelten entspre-
chend.“

7. § 9 b wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Text wird Absatz 1 und die Wörter „zu-
letzt geändert durch die“ werden durch die Wörter „in
der Fassung der“ ersetzt.

b) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Rundfunkveranstalter haben folgende Informa-
tionen im Rahmen ihres Gesamtangebots leicht, unmit-
telbar und ständig zugänglich zu machen:

1. Name und geografische Anschrift,

2. Angaben, die eine schnelle und unmittelbare Kon-
taktaufnahme und eine effiziente Kommunikation
ermöglichen und

3. zuständige Aufsicht.“

8. § 11 c Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„Das Landesrecht kann vorsehen, dass die jeweilige Lan-
desrundfunkanstalt zusätzlich so viele digitale terres-
trische Hörfunkprogramme veranstaltet wie sie Länder
versorgt.“

b) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die neuen Sätze 3
bis 6.

9. § 15 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 15

Zulässige Produktplatzierung

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzie-
rung im Rundfunk zulässig

1. in Kinofilmen, Filmen und Serien, Sportsendungen und
Sendungen der leichten Unterhaltung, die nicht vom
Veranstalter selbst oder von einem mit dem Veranstal-
ter verbundenen Unternehmen produziert oder in
Auftrag gegeben wurden, sofern es sich nicht um Sen-
dungen für Kinder handelt, oder

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich
bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie Produk-
tionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbezie-
hung in eine Sendung kostenlos bereitgestellt werden,
sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum
politischen Zeitgeschehen, Ratgeber- und Verbraucher-
sendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragun-
gen von Gottesdiensten handelt.

Keine Sendungen der leichten Unterhaltung sind insbe-
sondere Sendungen, die neben unterhaltenden Elemen-
ten im Wesentlichen informierenden Charakter haben,
Verbrauchersendungen und Ratgebersendungen mit Un-
terhaltungselementen.“

10. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„Nicht angerechnet werden auf die zulässigen Wer-
bezeiten Sendezeiten mit Produktplatzierungen
und Sponsorhinweise.“

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die neuen
Sätze 3 bis 5.

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Programme“ die
Wörter „und Sendungen“ sowie nach dem Wort „Pro-
grammen“ die Wörter „und Sendungen“ eingefügt.

11. § 16 f wird wie folgt neu gefasst:

„§ 16 f

Richtlinien

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das ZDF erlassen Richtlinien zur Durch-
führung der §§ 7, 7 a, 8, 8 a, 15 und 16. In der Richtlinie
zu § 8 a sind insbesondere die Bedingungen zur Teilnah-
me Minderjähriger näher zu bestimmen. Die in der ARD
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und
das ZDF stellen hierzu das Benehmen mit den Landesme-
dienanstalten her und führen einen gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch in der Anwendung dieser Richtlinien
durch. In der Richtlinie zu § 7 Abs. 7 und § 15 ist näher
zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen, in wel-
chen Formaten und in welchem Umfang unentgeltliche
Produktplatzierung stattfinden kann, wie die Unabhän-
gigkeit der Produzenten und Redaktionen gesichert und
eine ungebührliche Herausstellung des Produkts vermie-
den wird. Die Sätze 1 bis 4 gelten für die Richtlinien des
Deutschlandradios zur Durchführung der §§ 7, 8 a und
15 entsprechend.“

12. § 25 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) Satz 4 wird wie folgt ergänzt:

„es sei denn, zum 31. Dezember 2009 bestehende lan-
desrechtliche Regelungen stellen die Unabhängigkeit
in anderer Weise sicher.“

b) Es werden folgende neue Sätze 5 und 6 eingefügt:

„Zum 31. Dezember 2009 bestehende Zulassungen blei-
ben unberührt. Eine Verlängerung ist zulässig.“

c) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden die neuen Sätze 7
und 8.

13. In § 40 Abs. 1 Satz 2 wird die Jahreszahl „2010“ durch die
Jahreszahl „2020“ ersetzt.

14. § 44 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 44

Zulässige Produktplatzierung

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzie-
rung im Rundfunk zulässig

1. in Kinofilmen, Filmen und Serien, Sportsendungen
und Sendungen der leichten Unterhaltung, sofern es
sich nicht um Sendungen für Kinder handelt, oder

2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich
bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie Produk-
tionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbezie-
hung in eine Sendung kostenlos bereitgestellt werden,
sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum
politischen Zeitgeschehen, Ratgeber- und Verbrau-
chersendungen, Sendungen für Kinder oder Übertra-
gungen von Gottesdiensten handelt.

Keine Sendungen der leichten Unterhaltung sind insbe-
sondere Sendungen, die neben unterhaltenden Elemen-
ten im Wesentlichen informierenden Charakter haben,
Verbrauchersendungen und Ratgebersendungen mit Un-
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terhaltungselementen sowie Sendungen in Regionalfens-
terprogrammen und Fensterprogrammen nach § 31.“

15. § 45 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„§ 45

Dauer der Fernsehwerbung“.

b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Der Anteil an Sendezeit für Fernsehwerbespots
und Teleshopping-Spots innerhalb einer Stunde darf
20 vom Hundert nicht überschreiten. Satz 1 gilt nicht
für Produktplatzierungen und Sponsorhinweise.“

c) Absatz 2 wird gestrichen.

d) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2, und es
werden nach dem Wort „Programme“ die Wörter „und
Sendungen“ sowie nach dem Wort „Programmen“ die
Wörter „und Sendungen“ eingefügt.

e) Der bisherige Absatz 4 wird der neue Absatz 3 und
wie folgt neu gefasst:

„(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 7 a gelten nicht für
reine Werbekanäle.“

16. § 45 a wird wie folgt neu gefasst:

„§ 45 a

Teleshopping-Fenster und Eigenwerbekanäle

(1) Teleshopping-Fenster, die in einem Programm ge-
sendet werden, das nicht ausschließlich für Teleshopping
bestimmt ist, müssen eine Mindestdauer von 15 Minuten
ohne Unterbrechung haben. Sie müssen optisch und akus-
tisch klar als Teleshopping-Fenster gekennzeichnet sein.

(2) Für Eigenwerbekanäle gelten die §§ 7 und 8 entspre-
chend. Die §§ 7 a und 45 gelten nicht für Eigenwerbe-
kanäle.“

17. § 45 b wird gestrichen.

18. In § 46 wird die Verweisung auf die „§§ 7, 8, 8 a, 44, 45,
45 a und 45 b“ durch die Verweisung auf die „§§ 7, 7 a, 8,
8 a, 44, 45 und 45 a“ ersetzt.

19. In § 46 a wird die Verweisung auf „§ 7 Abs. 4 Satz 2, § 44
Abs. 3 bis 5 und §§ 45, 45 a“ durch die Verweisung auf
„§ 7 Abs. 4 Satz 2, § 7 a Abs. 3 und § 45 Abs. 1“ ersetzt.

20. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter
von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. Großereignisse entgegen § 4 Abs. 1 oder 3 verschlüs-
selt und gegen besonderes Entgelt ausstrahlt,

2. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 2 in der Werbung oder
im Teleshopping Techniken zur unterschwelligen
Beeinflussung einsetzt,

3. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 3 Werbung oder Tele-
shopping nicht dem Medium angemessen durch
optische oder akustische Mittel oder räumlich ein-
deutig von anderen Sendungsteilen absetzt,

4. entgegen § 7 Abs. 4 eine Teilbelegung des ausge-
strahlten Bildes mit Werbung vornimmt, ohne die
Werbung vom übrigen Programm eindeutig op-
tisch zu trennen und als solche zu kennzeichnen,

5. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 2 eine Dauerwerbesen-
dung nicht kennzeichnet,

6. entgegen § 7 Abs. 6 Satz 1 virtuelle Werbung in
Sendungen oder beim Teleshopping einfügt,

7. entgegen § 7 Abs. 7 Satz 1 Schleichwerbung, The-
menplatzierung oder entsprechende Praktiken
betreibt,

8. entgegen § 7 Abs. 7 Satz 1 Produktplatzierung be-
treibt, soweit diese nicht nach § 44 zulässig ist,

9. entgegen § 7 Abs. 7 Satz 3 oder 4 auf eine Produkt-
platzierung nicht eindeutig hinweist,

10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping
politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art
verbreitet,

11. entgegen § 7 a Abs. 1 Übertragungen von Gottes-
diensten oder Sendungen für Kinder durch Wer-
bung oder Teleshopping-Spots unterbricht,

12. entgegen den in § 7 a Abs. 3 genannten Voraus-
setzungen Sendungen durch Werbung oder Tele-
shopping unterbricht,

13. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 nicht zu Beginn oder am
Ende der gesponserten Sendung auf den Sponsor
hinweist, 

14. gemäß § 8 Abs. 3 bis 6 unzulässig gesponserte
Sendungen verbreitet, 

15. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 2 der Informationspflicht
nicht nachkommt,

16. entgegen § 9 b Abs. 2 die dort genannten Infor-
mationen im Rahmen des Gesamtangebots nicht
leicht, unmittelbar und ständig zugänglich macht,

17. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1
ohne Zulassung Rundfunkprogramme veranstaltet,

18. entgegen § 20 b Satz 1 und 2 Hörfunkprogramme
ausschließlich im Internet verbreitet und dies der
zuständigen Landesmedienanstalt nicht oder nicht
vollständig anzeigt,

19. entgegen § 23 Abs. 2 nicht fristgemäß die Aufstel-
lung der Programmbezugsquellen der zuständi-
gen Landesmedienanstalt vorlegt,

20. entgegen § 34 Satz 2 die bei ihm vorhandenen
Daten über Zuschaueranteile auf Anforderung der
KEK nicht zur Verfügung stellt,

21. entgegen § 45 Abs. 1 die zulässige Dauer der Wer-
bung überschreitet,

22. entgegen § 45 a Abs. 1 Satz 1 Teleshopping-Fens-
ter verbreitet, die keine Mindestdauer von 15 Mi-
nuten ohne Unterbrechung haben oder entgegen
§ 45 a Abs. 1 Satz 2 Teleshopping-Fenster ver-
breitet, die nicht optisch und akustisch klar als
solche gekennzeichnet sind,

23. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 12
Abs. 3 des Telemediengesetzes die Nutzung von
Rundfunk von einer Einwilligung des Nutzers in
eine Verarbeitung seiner Daten für andere Zwecke
abhängig macht,

24. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 13
Abs. 1 Satz 1 oder 2 des Telemediengesetzes den
Nutzer nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig unterrichtet,

25. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 13
Abs. 2 oder 4 Satz 1 Nr. 1 bis 5 des Telemedienge-
setzes einer dort genannten Pflicht zur Sicherstel-
lung nicht oder nicht richtig nachkommt,

26. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 14
Abs. 1 oder § 15 Abs. 1 oder 8 Satz 1 oder 2 des
Telemediengesetzes personenbezogene Daten ver-
arbeitet,

27. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 15
Abs. 3 Satz 3 des Telemediengesetzes ein Nut-
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zungsprofil mit Daten über den Träger des Pseudo-
nyms zusammenführt,

28. entgegen § 47 Abs. 3 Satz 4 Angebote gegen den
Abruf oder Zugriff durch die zuständige Aufsichts-
behörde sperrt.“

b) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es werden folgende neue Nummern 15 bis 27
eingefügt:

„15. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7
Abs. 3 Satz 2 in der Werbung oder im Tele-
shopping Techniken zur unterschwelligen
Beeinflussung einsetzt,

16. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7
Abs. 3 Satz 3 Werbung oder Teleshopping
nicht dem Medium angemessen durch opti-
sche oder akustische Mittel oder räumlich
eindeutig von anderen Angebotsteilen ab-
setzt,

17. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7
Abs. 6 Satz 1 virtuelle Werbung in seine An-
gebote einfügt,

18. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7
Abs. 4 das verbreitete Bewegtbildangebot
durch die Einblendung von Werbung er-
gänzt, ohne die Werbung eindeutig optisch
zu trennen und als solche zu kennzeichnen,

19. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7
Abs. 5 Satz 2 ein Bewegtbildangebot nicht
als Dauerwerbung kennzeichnet,

20. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7
Abs. 7 Satz 1 Schleichwerbung, Themen-
platzierung oder entsprechende Praktiken
betreibt,

21. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7
Abs. 7 Satz 1 Produktplatzierung betreibt,
soweit diese nicht nach den §§ 15 oder 44
zulässig ist,

22. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7
Abs. 7 Satz 3 oder 4 auf eine Produktplatzie-
rung nicht eindeutig hinweist,

23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7
Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politi-
scher, weltanschaulicher oder religiöser Art
verbreitet,

24. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit
§ 7 a Abs. 1 in das Bewegtbildangebot eines
Gottesdienstes oder in die Bewegtbildange-
bote für Kinder Werbung oder Teleshop-
ping-Spots integriert,

25. entgegen den in § 58 Abs. 3 in Verbindung
mit § 7 a Abs. 3 genannten Voraussetzun-
gen in Bewegtbildangebote Werbung oder
Teleshopping integriert,

26. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 8
Abs. 1 Satz 1 bei einem gesponserten Be-
wegtbildangebot nicht auf den Sponsor hin-
weist, 

27. gemäß § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 8
Abs. 3 bis 6 unzulässig gesponserte Bewegt-
bildangebote verbreitet,“

bb) Die bisherigen Nummern 15 und 16 werden die
neuen Nummern 28 und 29.

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „18 bis 23“ durch
die Angabe „23 bis 28“ und die Angabe „13 bis 16“
durch die Angabe „13 bis 29“ ersetzt. 

21. § 58 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„§ 58

Werbung, Sponsoring, fernsehähnliche Telemedien, 
Gewinnspiele“.

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

„(3) Für Telemedien mit Inhalten, die nach Form
und Inhalt fernsehähnlich sind und die von einem
Anbieter zum individuellen Abruf zu einem vom Nut-
zer gewählten Zeitpunkt und aus einem vom Anbieter
festgelegten Inhaltekatalog bereitgestellt werden (audio-
visuelle Mediendienste auf Abruf), gelten § 1 Abs. 3
sowie die §§ 7 und 8 entsprechend. Für Angebote nach
§ 2 Abs. 3 Nummer 5 gelten zusätzlich die §§ 4 bis 6,
7 a und 45 entsprechend.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 4.

22. Es wird folgender neuer § 63 eingefügt:

„§ 63

Übergangsbestimmung für Produktplatzierungen

§ 7 Abs. 7 und die §§ 15 und 44 gelten nicht für Sendun-
gen, die vor dem 19. Dezember 2009 produziert wurden.“

23. Der bisherige § 63 wird der neue § 64 und die Verwei-
sung auf „§ 7 Abs. 8 1. Variante“ durch die Verweisung
auf „§ 7 Abs. 9 Satz 1 1. Variante“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

§ 6 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages vom 10. bis
27. September 2002, zuletzt geändert durch den Elften Rund-
funkänderungsstaatsvertrag vom 12. Juni 2008, wird wie folgt
geändert:

1. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Der erste Halbsatz wird wie folgt neu gefasst:

„Werbung darf Kinder und Jugendliche weder körper-
lich noch seelisch beeinträchtigen,“.

b) In Nummer 1 werden die Wörter „Kaufappelle an Kin-
der oder Jugendliche“ durch die Wörter „Aufrufe zum
Kaufen oder Mieten von Waren oder Dienstleistungen
an Minderjährige“ ersetzt.

2. Absatz 5 Satz 2 wird gestrichen.

3. In Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort „Teleshopping“
die Wörter „und Sponsoring“ eingefügt.

Artikel 3

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 und 2 geänderten
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungsvor-
schriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. April 2010 in Kraft. Sind
bis zum 31. März 2010 nicht alle Ratifikationsurkunden bei
der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rund-
funkstaatsvertrages und des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trages in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 und 2 ergibt,
mit neuem Datum bekannt zu machen.
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Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 10. 11. 2009 Günter O e t t i n g e r

Für den Freistaat Bayern:
Mainz, den 30. 10. 2009 Horst S e e h o f e r

Für das Land Berlin:
Mainz, den 30. 10. 2009 Klaus W o w e r e i t

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 4. 11. 2009 M. P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Mainz, den 30. 10. 2009 Jens B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Mainz, den 30. 10. 2009 Ole von B e u s t

Für das Land Hessen:
Mainz, den 30. 10. 2009 R. K o c h

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Mainz, den 30. 10. 2009 Erwin S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen:
Mainz, den 30. 10. 2009 Christian W u l f f

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Mainz, den 30. 10. 2009 Jürgen R ü t t g e r s

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 30. 10. 2009 Kurt B e c k

Für das Saarland:
Mainz, den 30. 10. 2009 Peter M ü l l e r

Für den Freistaat Sachsen:
Mainz, den 30. 10. 2009 St. T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Mainz, den 30. 10. 2009 B ö h m e r

Für das Land Schleswig-Holstein:
Mainz, den 30. 10. 2009 Peter Harry C a r s t e n s e n

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den 20. 11. 2009 Ch. L i e b e r k n e c h t

Protokollerklärung aller Länder zum 
Dreizehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag

„Die Länder beabsichtigen, zeitnah die bestehenden Regelun-
gen im Rundfunkstaatsvertrag zur Sicherung der Meinungs-
vielfalt im Fernsehen und zum Medienkonzentrationsrecht zu
überprüfen. In diese Prüfung sollen auch Regelungen einbezogen
werden, die insbesondere in Ländern ohne regionale Fenster
zur Vielfalt der lokalen und regionalen Rundfunkangebote
beitragen können.“

Protokollerklärung aller Länder zu § 7 Abs. 7 
des Rundfunkstaatsvertrages

„Die Länder erwarten von den Rundfunkveranstaltern, dass
sie mit den Verbänden der werbetreibenden Wirtschaft und
der Produzenten zu Produktplatzierungen einen verbindlichen
Verhaltenskodex vereinbaren.“
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G e s e t z
zum Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats 

und über die Grundlagen der Zusammenarbeit 
beim Einsatz der Informationstechnologie in den 

Verwaltungen von Bund und Ländern — 
Vertrag zur Ausführung von Artikel 91 c GG

Vom 17. März 2010

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 30. Oktober/20. November 2009 unterzeichne-
ten Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über
die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Infor-
mationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und
Ländern — Vertrag zur Ausführung von Artikel 91 c GG —
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern
wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) Wird der Staatsvertrag nach seinem § 7 Abs. 1 Satz 2 ge-
genstandslos oder tritt er nach seinem § 7 Abs. 2 außer Kraft,
so ist dies im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt
bekannt zu machen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 17. März 2010

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian  W u l f f



Nds. GVBl. Nr. 8/2010, ausgegeben am 19. 3. 2010

143

V e r t r a g
über die Errichtung des IT-Planungsrats und

über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz 
der Informationstechnologie in den Verwaltungen 

von Bund und Ländern 
— Vertrag zur Ausführung von Artikel 91 c GG

Präambel

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein

und der Freistaat Thüringen

sowie die

Bundesrepublik Deutschland (im Weiteren „der Bund“ genannt)

(im Folgenden „Vertragspartner“)

sehen übereinstimmend die wachsenden Herausforderungen
als Folge der Entwicklungen in der Informationstechnik. Der
reibungslose und sichere Betrieb informationstechnischer Sys-
teme stellt eine wesentliche Anforderung an die Aufrecht-
erhaltung geordneter Abläufe in den Verwaltungen der Ver-
tragspartner dar.

Der Bund und die Länder haben mit der Erarbeitung des im
Anhang zu diesem Vertrag wiedergegebenen „Gemeinsamen
Grundverständnis der technischen und organisatorischen
Ausgestaltung der Bund/Länder-Zusammenarbeit bei dem
Verbindungsnetz und der IT-Steuerung“ die Grundlage für ein
neues System der Bund-Länder-IT-Koordinierung erarbeitet
und in die Beratungen der Kommission zur Modernisierung
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen (Föderalismuskommis-
sion II) eingebracht (Arbeitsunterlage AG 3 — 08). Hieraus hat
die Föderalismuskommission II mit Artikel 91 c des Grundge-
setzes eine Grundlage für die IT-Koordinierung von Bund und
Ländern entwickelt und beschlossen.

Die Vertragspartner treffen daher auf der Grundlage des Ar-
tikel 91 c des Grundgesetzes 

— zur Einrichtung und Regelung der Arbeitsweise eines
IT-Planungsrats als Steuerungsgremium der allgemeinen
IT-Kooperation nach Artikel 91 c Absatz 1 und Absatz 2 des
Grundgesetzes,

— zur Planung, Errichtung, Betrieb und Weiterentwicklung
von informationstechnischen Infrastrukturen, insbesondere
auch zur Verbindung der informationstechnischen Netze
von Bund und Ländern nach Maßgabe des gemäß Artikel
91 c des Grundgesetzes erlassenen Bundesgesetzes, sowie

— zum Verfahren nach Artikel 91 c Absatz 2 des Grundgeset-
zes zur Festlegung von IT-Standards und IT-Sicherheitsan-
forderungen, soweit dies der zur Erfüllung ihrer Aufgaben
notwendige Datenaustausch erfordert,

folgende Vereinbarung:

Abschnitt I

Der IT-Planungsrat

§ 1

Einrichtung, Aufgaben, Beschlussfassung

(1) 1Der Planungsrat für die IT-Zusammenarbeit der öffentli-
chen Verwaltung zwischen Bund und Ländern (IT-Planungsrat):

1. koordiniert die Zusammenarbeit von Bund und Ländern
in Fragen der Informationstechnik; 

2. beschließt fachunabhängige und fachübergreifende IT-In-
teroperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards;

3. steuert die Projekte zu Fragen des informations- und kom-
munikationstechnisch unterstützten Regierens und Ver-
waltens (E-Government-Projekte), die dem IT-Planungsrat
zugewiesen werden;

4. übernimmt die in § 4 dieses Vertrages genannten Aufga-
ben für das Verbindungsnetz nach Maßgabe des dort ange-
führten Gesetzes.

2Der IT-Planungsrat berichtet grundsätzlich an die Konferenz
des Chefs des Bundeskanzleramtes mit den Chefs der Staats-
und Senatskanzleien. 3Er vereint die bisherigen Gremien und
Untergremien der gemeinsamen IT-Steuerung.

(2) 1Dem IT-Planungsrat gehören als Mitglieder an:

1. der Beauftragte der Bundesregierung für Informations-
technik,

2. jeweils ein für Informationstechnik zuständiger Vertreter
jedes Landes.

2Der Bund und die Länder stellen sicher, dass ihre Vertreter
über die erforderliche Entscheidungskompetenz verfügen. 3Drei
Vertreter der Gemeinden und Gemeindeverbände, die von
den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene ent-
sandt werden, sowie der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit können an den Sitzungen
des IT-Planungsrats beratend teilnehmen.

(3) 1Den Vorsitz im IT-Planungsrat übernehmen im jähr-
lichen Wechsel der Bund und die Länder. 2Die Länder regeln
die Reihenfolge ihres Vorsitzes untereinander.

(4) Der IT-Planungsrat tagt mindestens zweimal im Jahr
oder auf Antrag des Bundes oder dreier Länder.

(5) 1Der IT-Planungsrat entscheidet durch Beschluss oder
Empfehlung. 2Er entscheidet auf Antrag des Bundes oder dreier
Länder. 3Entscheidungen des IT-Planungsrats werden im elek-
tronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

(6) Der IT-Planungsrat beteiligt die jeweilige Fachminister-
konferenz, soweit deren Fachplanungen von seinen Entschei-
dungen betroffen werden. 

(7) 1Beschlüsse des IT-Planungsrats bedürfen, soweit in die-
sem Vertrag oder durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt
ist, der Zustimmung des Bundes und einer Mehrheit von 11 Län-
dern, welche mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile
nach dem Königsteiner Schlüssel abbildet. 2Empfehlungen für
die öffentliche Verwaltung kann der IT-Planungsrat mit einfa-
cher Mehrheit der anwesenden Mitglieder aussprechen.

(8) 1Der IT-Planungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
2Darin sind insbesondere Regelungen vorzusehen, die sicher-
stellen, dass, sofern erforderlich, eine Kabinettsbehandlung
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oder andere notwendige Abstimmungen über einen im IT-Pla-
nungsrat vorgesehenen Beschluss rechtzeitig durchgeführt
werden können.

§ 2

Geschäftsstelle

(1) 1Zur organisatorischen Unterstützung des IT-Planungs-
rats sowie etwaiger Arbeitsgruppen und Beiräte wird beim
Bundesministerium des Innern eine Geschäftsstelle eingerich-
tet. 2Die Finanzierung der Geschäftsstelle trägt zur Hälfte der
Bund, zur Hälfte die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel.

(2) Die Geschäftsstelle koordiniert die Veröffentlichung von
Entscheidungen des IT-Planungsrats und deren Verbreitung.

(3) Die Geschäftsstelle betreibt ein elektronisches Informa-
tionssystem für die Aufgaben aus diesem Vertrag und der auf
seiner Grundlage getroffenen Vereinbarungen sowie zur Ent-
gegennahme und Weiterleitung von Informationen nach § 5
des Vertrages an die Vertragspartner.

(4) Der Geschäftsstelle können weitere Aufgaben durch Be-
schluss des IT-Planungsrats übertragen werden.

Abschnitt II

Gemeinsame Standards und Sicherheitsanforderungen, 
Informationsaustausch

§ 3

Festlegung von IT-Interoperabilitäts- und 
IT-Sicherheitsstandards

(1) 1Für den im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwen-
digen Austausch von Daten zwischen dem Bund und den Län-
dern sollen gemeinsame Standards für die auszutauschenden
Datenobjekte, Datenformate und Standards für Verfahren, die
zur Datenübertragung erforderlich sind, sowie IT-Sicherheits-
standards festgelegt werden. 2Hierbei ist vorrangig auf beste-
hende Marktstandards abzustellen.

(2) 1Beschlüsse über Standards im Sinne des Absatz 1 wer-
den vom IT-Planungsrat mit der Zustimmung des Bundes und
einer Mehrheit von elf Ländern, welche mindestens zwei Drittel
ihrer Finanzierungsanteile nach dem Königsteiner Schlüssel
abbildet, gefasst, soweit dies zum bund-länderübergreifenden
Datenaustausch oder zur Vereinheitlichung des Datenaus-
tauschs der öffentlichen Verwaltung mit Bürgern und Wirtschaft
notwendig ist. 2Diese Beschlüsse entfalten Bindungswirkung
und werden vom Bund und den Ländern innerhalb jeweils vom
IT-Planungsrat festzusetzender Fristen in ihren jeweiligen
Verwaltungsräumen umgesetzt.

(3) 1Vor einer Beschlussfassung über verbindliche Standards
im Sinne des Absatz 1 wird auf Antrag des Bundes oder dreier
Länder grundsätzlich der Bedarf für einen solchen Beschluss
sowie die IT-fachliche Qualität und Widerspruchsfreiheit des
vorgesehenen Standards durch eine vom IT-Planungsrat be-
stimmte, unabhängige Einrichtung geprüft. 2Die Einrichtung
kann in ihre Prüfung weitere Personen oder Einrichtungen,
insbesondere Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft, ein-
beziehen. 3Der IT-Planungsrat entscheidet unter Einbeziehung
der Ergebnisse der Prüfung; er ist dabei nicht an die Ergebnisse
der Prüfung gebunden.

§ 4

Aufgaben im Bereich Verbindungsnetz

Der IT-Planungsrat nimmt die Aufgaben des Koordinie-
rungsgremiums nach Maßgabe des aufgrund von Artikel 91 c
Absatz 4 Grundgesetz ergangenen Bundesgesetzes wahr. 

§ 5

Informationsaustausch

Der Bund und die Länder informieren sich möglichst frühzeitig
über beabsichtigte Vorhaben zur Einrichtung und Entwicklung
informationstechnischer Systeme, um eine bedarfsgerechte
Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Abschnitt III

Schlussbestimmungen

§ 6

Änderung, Kündigung

(1) Änderungen dieses Vertrages bedürfen einer einstimmi-
gen Entscheidung der Vertragspartner.

(2) 1Dieser Vertrag kann von jedem Vertragspartner unter
Einhaltung einer zweijährigen Frist zum Jahresende gekün-
digt werden. 2Die Kündigung ist durch Kundgabe an die Ge-
schäftsstelle für den IT-Planungsrat gegenüber den übrigen
Vertragspartnern schriftlich zu erklären.

(3) 1Die Kündigung gilt auch für die auf der Grundlage die-
ses Vertrages geschlossenen Vereinbarungen. 2Die Kündigung
lässt das Bestehen des Vertrages und der auf der Grundlage
dieses Vertrages geschlossenen Vereinbarungen für die übrigen
Vertragspartner vorbehaltlich der Regelung des § 7 Absatz 2
unberührt.

§ 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Dieser Vertrag tritt am 1. April 2010 in Kraft. Sind bis
zum 31. März 2010 nicht mindestens dreizehn Ratifikations-
urkunden bei dem der Ministerpräsidentenkonferenz vorsit-
zenden Land hinterlegt, wird der Vertrag gegenstandslos.

(2) 1Der Vertrag tritt außer Kraft, wenn die Zahl der Ver-
tragspartner zehn unterschreitet. 2Für diesen Fall enden seine
Wirkungen mit dem Ablauf der Kündigungsfrist des zuletzt
kündigenden Vertragspartners.

(3) Die in diesem Vertrag vereinbarten Abstimmungsme-
chanismen lösen die bisherigen Gremien:

1. „Arbeitskreis der Staatssekretäre für E-Government in
Bund und Ländern“ (St-Runde Deutschland Online) 

2. „Kooperationsausschuss von Bund und Ländern für auto-
matisierte Datenverarbeitung“ (KoopA ADV) 

sowie deren Untergremien ab und treten in deren Rechtsnach-
folge ein.

(4) 1Bestehende Vereinbarungen der Beteiligten über die ge-
meinschaftliche Aufgabenerledigung im Bereich informations-
technischer Systeme werden von den Bestimmungen dieses
Vertrages, soweit sie diesen nicht widersprechen, nicht be-
rührt. 2Mit dem Außerkrafttreten bereits bestehender Verein-
barungen werden die Bestimmungen dieses Vertrages auf sie
anwendbar.



Nds. GVBl. Nr. 8/2010, ausgegeben am 19. 3. 2010

145

Für die Bundesrepublik Deutschland:
Berlin, den 18. 11. 2009 Thomas d e  M a i z i è r e

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 10. 11. 2009 Günter O e t t i n g e r

Für den Freistaat Bayern:
Mainz, den 30. 10. 2009 Horst S e e h o f e r

Für das Land Berlin:
Mainz, den 30. 10. 2009 Klaus W o w e r e i t

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 4. 11. 2009 M. P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Mainz, den 30. 10. 2009 Jens B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Mainz, den 30. 10. 2009 Ole v o n  B e u s t

Für das Land Hessen:
Mainz, den 30. 10. 2009 R. K o c h

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Mainz, den 30. 10. 2009 Erwin S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen:
Mainz, den 30. 10. 2009 Christian W u l f f

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Mainz, den 30. 10. 2009 Jürgen R ü t t g e r s

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 30. 10. 2009 Kurt B e c k

Für das Saarland:
Mainz, den 30. 10. 2009 Peter M ü l l e r

Für den Freistaat Sachsen:
Mainz, den 30. 10. 2009 St. T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Mainz, den 30. 10. 2009 B ö h m e r

Für das Land Schleswig-Holstein:
Mainz, den 30. 10. 2009 Peter Harry C a r s t e n s e n

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den 20. 11. 2009 Ch. L i e b e r k n e c h t
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Anhang

„Gemeinsames Grundverständnis 
der technischen und organisatorischen Ausgestaltung 

der Bund/Länder-Zusammenarbeit 
bei dem Verbindungsnetz und der IT-Steuerung“

A. Verbindungsnetz

1. Bund und Länder tragen gemeinsam die Verantwortung
für ein künftiges Verbindungsnetz. 

a) Gemeinsam werden festgelegt:

— die Anforderungen (z. B. hinsichtlich Datenschutz,
Sicherheit), die vom Verbindungsnetz zu erfül-
len sind,

— die anzubietenden Anschlussklassen (inklusive
beispielsweise Bandbreiten, Verfügbarkeiten), 

— das Minimum anzubietender Dienste,

— die Anschlussbedingungen,

— die Kostenhöhe und -verteilung,

— das Verfahren bei Eilentscheidungen.

b) In diesem Rahmen betreibt der Bund das Verbin-
dungsnetz und setzt dabei die gemeinsamen Festle-
gungen um.

2. Die Länder haben gemeinsam mit dem Bund den DOI-
Netz e. V. gegründet. Von diesem wird gegenwärtig ein
Verbindungsnetz vergeben. Diese Lösung soll zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in die neuen Strukturen
überführt werden. 

3. Der Bund betreibt gegenwärtig die Neugestaltung sei-
ner IT-Netze in einer modularen Architektur und auf
der Grundlage eines Transportnetzes auf Basis von Dark
Fibre. Dies geschieht in ausschließlicher Zuständigkeit
des Bundes. Unter Nutzung des Transportnetzes dieser
ohnehin im Aufbau befindlichen bundesweiten IT-Netz-
infrastruktur kann das Verbindungsnetz als eigenes VPN
(einschließlich Zugangsnetz) realisiert werden. Mög-
lich ist außerdem die optionale Nutzung von Diensten
aus dem Portfolio (Warenkorb) des Projektes „Netze des
Bundes“. 

4. Der Bund ist die Vergabestelle für das Verbindungs-
netz. Als Vergabestelle ist der Bund für die rechtlich
korrekte Durchführung der Vergabe inklusive der Wahl
des Vergabeverfahrens verantwortlich und wird nach
dem Zuschlag Vertragspartner des Auftragnehmers. 

5. Die Vergabeunterlagen werden vom Bund im Benehmen
mit einem vom IT-Planungsrat eingesetzten Arbeits-
gremium aus 3 Ländervertretern fertig gestellt. 

6. Zur Beteiligung der Länder werden die Entwürfe der
Vergabeunterlagen (inklusive Bewertungsmatrix) recht-
zeitig vor der Veröffentlichung (z. B. in sogenannten
„Leseräumen“1) zur Einsicht bereit gestellt. Dies dient
zum einen der Information der Länder über die Umset-
zung der gemeinsam festgelegten Anforderungen, zum
anderen kann so der dort vorhandene Sachverstand in
die Erstellung der Vergabeunterlagen einfließen.

7. Sollten durch Anforderungen des Bundes, die über die
gemeinsam festgelegten Anforderungen hinausgehen,
zusätzliche Kosten entstehen, so sind diese vom Bund
zu tragen. Das Verfahren zur Feststellung der Zusatz-
kosten regelt der IT-Planungsrat2.

1 „Leseräume“ stellen angesichts der Zahl der Beteiligten sicher, dass
die vertraulichen Dokumente nicht vor der Veröffentlichung be-
kannt werden und so das Vergabeverfahren gefährden.

2 Das Antragsrecht zur Durchführung dieses Verfahrens haben der
Bund oder drei Länder.

8. Um auch im laufenden Betrieb eine Beteiligung der
Länder sicherzustellen, beauftragt der IT-Planungsrat
das dreiköpfige Arbeitsgremium damit, die Interessen
der Länder bei der Steuerung des Betriebs einzubrin-
gen. Dies betrifft insbesondere grundsätzlichere Fragen
der Steuerung. Operative Fragen (z. B. die Bestellung
eines neuen Anschlusses, die Veränderung einer An-
schlussklasse, die Zubuchung eines optionalen Dienstes
etc.) werden hingegen über dafür geschaffene Prozesse
abgewickelt.

B. IT-Steuerung

1. Ein neues System der IT-Koordinierung von Bund und
Ländern soll die bisherigen Gremien „Arbeitskreis der
Staatssekretäre für E-Government in Bund und Ländern“
(St-Runde Deutschland-Online) sowie „Kooperations-
ausschuss von Bund und Ländern für automatisierte
Datenverarbeitung“ (KoopA ADV) sowie alle Unter-
gremien ablösen.

2. Die dauerhafte neue Struktur besteht aus einem „IT-
Planungsrat“, in dem der Beauftragte der Bundesregie-
rung für Informationstechnik, die für IT zuständigen
Vertreter der Länder, Vertreter der drei kommunalen
Spitzenverbände (ohne Stimmrecht) und der Bundes-
beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
(ohne Stimmrecht) vertreten sind. Der IT-Planungsrat
berichtet an die Konferenz der Regierungschefs von
Bund und Ländern.

3. Den Vorsitz übernehmen im jährlichen Wechsel Bund
und Länder. Die Länder regeln die Rotation des Vorsit-
zes untereinander.

4. Die bisherige Geschäftsstelle Deutschland-Online im
Bundesministerium des Innern wird Geschäftsstelle des
IT-Planungsrates. Die Finanzierung der Geschäftsstelle
übernimmt zur Hälfte der Bund, zur Hälfte überneh-
men sie die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel.

5. Der IT-Planungsrat hat folgende Aufgaben:

a) Koordinierung der Zusammenarbeit von Bund und
Ländern in Fragen der Informationstechnik,

b) Beschlussfassung über fachunabhängige oder fach-
übergreifende IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicher-
heitsstandards,

c) Steuerung von E-Government-Projekten, die dem
IT-Planungsrat von der Konferenz der Regierungs-
chefs von Bund und Ländern zugewiesen werden,

d) Planung und Weiterentwicklung des Verbindungs-
netzes inklusive gemeinsamer Festlegung gemäß
Ziffer A. 1 a) und Überwachung der Umsetzung der
gemeinsamen Festlegungen,

e) Einsetzen eines Arbeitsgremiums zur Befassung mit
Vergabeunterlagen (Einzelheiten unter A. 6) und
grundsätzlicher Steuerung (A. 9).

6. IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards

— werden vom IT-Planungsrat mit einfacher Mehrheit
als Empfehlung für die öffentliche Verwaltung be-
schlossen;

— werden vom IT-Planungsrat mit noch auszugestalten-
der, qualifizierter Mehrheit beschlossen, soweit sie
zum bund-länderübergreifenden Datenaustausch
oder zur Vereinheitlichung des Datenaustausches
der öffentlichen Verwaltung mit Bürgern und Wirt-
schaft erforderlich sind; sie entfalten Bindungswir-
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kung, welche vom Bund und von den Ländern
innerhalb von jeweils vom IT-Planungsrat festzu-
setzenden Fristen in ihren jeweiligen Verwaltungs-
räumen umgesetzt wird.

7. Der IT-Planungsrat beteiligt die jeweilige Fachminister-
konferenz, soweit deren Fachplanungen betroffen sind.

8. Vor der Beschlussfassung im IT-Planungsrat stimmen
die Vertreter von Bund und Ländern die zu fassenden
Beschlüsse innerhalb ihrer Regierung ab bzw. führen
— soweit erforderlich — eine Befassung des jeweiligen
Kabinetts herbei.

9. Vor einer Beschlussfassung über verbindliche Stan-
dards wird grundsätzlich der Bedarf für einen solchen
Beschluss sowie die IT-fachliche Qualität und Wider-
spruchsfreiheit des vorgesehenen Standards durch eine
vom IT-Planungsrat bestimmte unabhängige Einrich-
tung geprüft, diese kann in ihre Prüfung Wirtschaft
und Wissenschaft einbeziehen. Der IT-Planungsrat ent-
scheidet unter Einbeziehung der Ergebnisse der Prü-
fung; er ist dabei nicht an die Ergebnisse der Prüfung
gebunden.
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Medizinprodukte-Gebührenordnung

Vom 16. März 2010

Aufgrund des § 35 Satz 2 des Medizinproduktegesetzes in
der Fassung vom 7. August 2002 (BGBl. I S. 3146), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2326), wird verordnet:

Artikel 1

Die Nummern 2 und 3 der Anlage zu § 1 Abs. 1 (Gebüh-
renverzeichnis) der Medizinprodukte-Gebührenordnung vom
10. Januar 2003 (Nds. GVBl. S. 10) erhalten folgende Fassung:

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21. März 2010 in Kraft.

Hannover, den 16. März 2010

Die Niedersächsische Landesregierung

W u l f f R o s s - L u t t m a n n

Nr. Gegenstand Gebühr in Euro

„2 Bewertung einer Leistungsbewer-
tungsprüfung eines In-vitro-Diag-
nostikums

2.1 nach § 20 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 24 Satz 1 MPG

1 000 bis 2 500“.

2.2 nach § 22 c Abs. 2 Nr. 2 in Verbin-
dung mit § 24 Satz 1 MPG

   600 bis 1 500“.

3 Bewertung einer klinischen Prüfung
eines sonstigen Medizinproduktes

3.1 nach § 20 Abs. 1 Satz 1 MPG 1 000 bis 2 500“.

3.2 nach § 22 c Abs. 2 Nr. 2 MPG    600 bis 1 500“.
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V e r o r d n u n g
über die beschränkte Zulassung 

zum Vorbereitungsdienst für Lehrämter
(ZulassVO-Lehr)

Vom 15. März 2010

Aufgrund des § 119 Abs. 5 des Niedersächsischen Beamten-
gesetzes (NBG) vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. November 2009
(Nds. GVBl. S. 437), wird im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Inneres, Sport und Integration verordnet:

§ 1

Beschränkung der Zulassung

Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst für die Lehrämter
wird beschränkt.

§ 2

Ausbildungskapazität

(1) Die Ausbildungskapazität je Lehramt und bei dem Lehr-
amt an berufsbildenden Schulen je beruflicher Fachrichtung
wird bestimmt durch die Anzahl der Ausbildungsplätze.

(2) Ein Ausbildungsplatz ist vorhanden, wenn

1. im Haushaltsplan hierfür eine Stelle oder Ermächtigung
ausgewiesen ist und

2. die Ausbildung

a) an einem Studienseminar nach Maßgabe der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung und

b) an einer öffentlichen Schule oder anerkannten Ersatz-
schule der jeweiligen Schulform 

möglich ist.

(3) 1Die Ausbildungsmöglichkeiten an einem Studiensemi-
nar richten sich nach der Zahl der Leiterinnen und Leiter für
fachdidaktische Seminare. 2Jede Leiterin und jeder Leiter kann
zehn Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ausbilden. 3Diese
Zahl kann im Bedarfsfall weiter erhöht werden, wenn Bewer-
bungen wegen fehlender Ausbildungskapazität abgewiesen
werden müssten. 4Die Erhöhung soll zwei Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst nicht überschreiten. 5Das Kultusministerium
oder eine von diesem bestimmte Stelle hat bei der Einrichtung
von Ausbildungsmöglichkeiten in den fachdidaktischen Se-
minaren zu berücksichtigen, wie sich die Bewerbungen auf
die fachdidaktischen Seminare voraussichtlich verteilen wer-
den.

(4) Die Ausbildungsmöglichkeiten der Schulen richten sich
nach der Zahl der zur Mitarbeit an der Ausbildung zur Verfü-
gung stehenden Lehrkräfte und nach der Zahl der für die Aus-
bildung geeigneten Lerngruppen.

(5) Das Kultusministerium ermittelt, auch unter Berück-
sichtigung des § 119 Abs. 4 NBG, für jeden Einstellungstermin
je Lehramt oder beruflicher Fachrichtung die Zahl der Ausbil-
dungsplätze und veröffentlicht diese Zahlen. 

§ 3

Einstellungstermine und Bewerbung

(1) 1Das Kultusministerium bestimmt für jedes Kalenderjahr
mindestens zwei Einstellungstermine für jeden Vorberei-
tungsdienst für Lehrämter und veröffentlicht diese mit den je-
weiligen Bewerbungs- und Nachreichfristen. 2Die
Nachreichfrist endet in der Regel drei Monate vor dem Ein-
stellungstermin.

(2) 1Bewerbungen müssen spätestens fünf Monate vor dem
jeweiligen Einstellungstermin beim Kultusministerium oder
bei einer von diesem bestimmten Stelle vorliegen. 2Der Bewer-

bung ist das Zeugnis über den Master of Education oder die
Erste Staatsprüfung für ein Lehramt oder ein anderer Nach-
weis über die Erfüllung der Bildungsvoraussetzungen, für den
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an berufsbildenden
Schulen auch der Nachweis über eine berufspraktische Tätig-
keit, die den Anforderungen nach § 6 Abs. 7 der Verordnung
über Masterabschlüsse für Lehrämter in Niedersachsen ent-
spricht, beizufügen oder vor Ablauf der Nachreichfrist nach-
zureichen. 3Über nicht fristgerechte oder nicht fristgerecht
ergänzte Bewerbungen ist in der Sache nur zu entscheiden,
wenn nach Berücksichtigung aller ordnungsgemäßen Bewer-
bungen noch freie Ausbildungsplätze vorhanden sind und
eine Einstellung zum Beginn des Vorbereitungsdienstes noch
möglich ist.

(3) Bewerbungen gelten nur für einen Einstellungstermin.

§ 4

Allgemeine Grundsätze für die Zulassung

(1) 1Das Zulassungsverfahren wird getrennt nach den ein-
zelnen Lehrämtern durchgeführt. 2Für das Lehramt an berufs-
bildenden Schulen kann es getrennt nach den beruflichen
Fachrichtungen durchgeführt werden.

(2) 1Zugelassen wird nur, wer in seinen Fächern im Sinne
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung an einem Studien-
seminar ausgebildet werden kann. 2Abweichend von Satz 1 ist
die Zulassung für eine Ausbildung an zwei Studienseminaren
ausnahmsweise möglich, wenn 

1. besondere persönliche Umstände der Bewerberin oder des
Bewerbers dies erfordern,

2. in einem Fach ein dringender Bedarf an ausgebildeten
Lehrkräften besteht oder

3. für ein Fach nicht in jedem Studienseminar ein fachdidak-
tisches Seminar eingerichtet wurde

und Ausbildungsbelange nicht beeinträchtigt werden.

(3) Für die Zulassung werden 

1. Tatsachen, die einen Härtefall begründen,

2. Zurechnungszeiten nach § 119 Abs. 3 NBG und

3. das Lebensalter

nur berücksichtigt, wenn vor Ablauf der Nachreichfrist ent-
sprechende Nachweise vorliegen.

(4) Es besteht kein Anspruch darauf, einem bestimmten
Studienseminar zugewiesen zu werden.

§ 5

Qualifikation

1Die Rangfolge bei der Zulassung nach Qualifikation (§ 119
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NBG) richtet sich nach der Gesamtnote in
dem Qualifikationsnachweis nach § 3 Abs. 2. 2Ist die Gesamt-
note nicht mit einer Dezimalstelle angegeben, so wird diese
aus dem arithmetischen Mittel der jeweiligen Einzelnoten er-
mittelt. 3Ergeben sich bei der Errechnung der Gesamtnote De-
zimalstellen, so ist nur die erste Dezimalstelle zu berück-
sichtigen; es wird nicht gerundet.

§ 6

Außergewöhnliche Härte

Fälle außergewöhnlicher Härte sollen in der folgenden
Rangfolge berücksichtigt werden:
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1. Bewerberinnen und Bewerber, die im Sinne des Neunten
Buchs des Sozialgesetzbuchs schwerbehindert oder
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind, nach
dem Grad der Behinderung,

2. Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund gesetzlicher
Verpflichtung Unterhalt leisten gegenüber mindestens

a) einem Kind oder

b) einer nicht erwerbsfähigen Person,

wenn ohne ein Einkommen der Bewerberin oder des Be-
werbers deren Unterhalt nicht gewährleistet ist, nach der
Zahl der Unterhaltsberechtigten,

3. andere Fälle außergewöhnlicher Härte.

§ 7

Wartezeit

1Die Wartezeit ist der Zeitraum zwischen dem ersten und
dem letzten Einstellungstermin, zu dem Bewerbungen in Nie-
dersachsen um Zulassung zum Vorbereitungsdienst für das-
selbe Lehramt in ununterbrochener Folge wegen fehlender
Ausbildungskapazitäten erfolglos geblieben sind. 2Die Bewer-
berin oder der Bewerber kann nach einer erfolglosen Bewer-
bung spätestens fünf Monate vor dem nächsten Einstellungs-
termin gegenüber dem Kultusministerium oder einer von die-
sem bestimmten Stelle erklären, dass sie oder er vorerst für die
nächsten bis zu vier Einstellungstermine auf eine erneute Be-
werbung verzichtet. 3In diesem Fall gelten für diese Termine
Bewerbungen als abgegeben und wegen fehlender Ausbil-

dungskapazität als erfolglos geblieben, wenn sich die Bewer-
berin oder der Bewerber vor Ablauf der Bewerbungsfrist für
den Einstellungstermin bewirbt, der auf den letzten Einstel-
lungstermin folgt, auf den sich der Verzicht bezieht. 4Eine Er-
klärung nach Satz 2 kann nur einmal abgegeben werden.

§ 8

Nachrückverfahren und Übertragung der Zulassung

(1) Ausbildungsplätze, die nicht innerhalb einer im Zulas-
sungsbescheid gesetzten Frist schriftlich angenommen oder
aus anderen Gründen bis einen Monat vor dem Einstellungs-
termin frei werden, werden nach Maßgabe des § 119 Abs. 2
bis 4 NBG und der §§ 5 bis 7 in einem Nachrückverfahren er-
neut vergeben.

(2) 1Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann bei Vor-
liegen eines besonderen persönlichen Grundes auf Antrag der
Bewerberin oder des Bewerbers auf den nächsten Einstel-
lungstermin übertragen werden. 2Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 9

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 2010 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Kapazitätsverordnung für den Vor-
bereitungsdienst der Lehrerlaufbahnen vom 1. Februar 2001
(Nds. GVBl. S. 30) außer Kraft.

Hannover, den 15. März 2010

Niedersächsisches Kultusministerium

H e i s t e r - N e u m a n n

Ministerin
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B e k a n n t m a c h u n g
über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrages 

über die Aufhebung des Staatsvertrages zwischen 
dem Land Berlin und dem Land Niedersachsen über die 

LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover 

Aufgrund des Absatzes 3 des Gesetzes zu dem Staatsvertrag
über die Aufhebung des Staatsvertrages zwischen dem Land
Berlin und dem Land Niedersachsen über die LBS Norddeut-
sche Landesbausparkasse Berlin-Hannover vom 17. Februar 2010
(Nds. GVBl. S. 44) wird bekannt gemacht, dass der Staatsver-
trag nach seinem Artikel 3 am 9. März 2010 in Kraft getreten ist.

Hannover, den 10. März 2010

Niedersächsische Staatskanzlei

Dr. H a g e b ö l l i n g

Staatssekretär
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